
Weiterbildungsanlass 
Ergänzungsleistung

für Private Beistandspersonen
Coworking Hochdorf
Bellevuestrasse 27 Do., 23. April 2026
6280 Hochdorf 18.00 – ca. 20.00 Uhr



Programm

➢ Voraussetzungen

➢ Vermögenseintrittsschwelle

➢ Berechnung

➢ Krankheitskosten

➢ Fragen?

➢ Information digitale Einreichung und Ausblick



Voraussetzungen

• Wohnsitz in der Schweiz

• Bezug einer Rente aus 1. Säule (AHV oder IV-Rente), IV-Taggeld für mind. 6 Monate, 
Hilflosenentschädigung

• Karenzfrist für ausländische Staatsangehörige

• Vermögensschwelle nicht überschritten

Der Anspruch auf EL besteht ab dem Monat, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist und 
sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind.

Melden Sie sich innert 6 Monaten seit Zustellung der IV-Rente bzw. AHV-Rente für EL an, entsteht 
der Anspruch rückwirkend ab dem Monat der Rentenanmeldung.

Wenn der Rentenanspruch erst nach der Rentenanmeldung beginnt, besteht ein EL-Anspruch ab 
Rentenbeginn.

Der Anspruch erlischt auf Ende des Monats, in dem 

eine Voraussetzung NICHT mehr besteht.



Vermögenseintrittsschwelle

Kein EL-Anspruch wenn Reinvermögen über Grenzwert:

• Alleinstehend CHF 100‘000

• Ehepaar CHF 200‘000

• Kind CHF 50‘000

➢ Das Reinvermögen beinhaltet auch Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (z.B. Schenkungen / 
Erbvorbezüge an Kinder). 

➢ Bei der Vermögenseintrittsschwelle werden jedoch selbstbewohnte Liegenschaften und 
Hypothekarschulden nicht berücksichtigt.

➢ Vorsorgeguthaben 2. und 3. Säule, sowie Lebensversicherungen werden als Vermögen 
berücksichtigt.



Berechnung

mehr Ausgaben als Einnahmen = EL mehr Einnahmen als Ausgaben = Ablehnung EL

Die Berechnung prüft das Verhältnis der anerkannten 

Ausgaben zu den anrechenbaren Einnahmen.

Sind jedoch genügend Einnahmen 

vorhanden, um die anerkannten Ausgaben 

zu decken, dann gibt es eine Ablehnung EL.

Sind die anerkannten Ausgaben wie Miete, 

Lebensbedarf, Krankenkassenprämie höher als die 

anrechenbaren Einnahmen wie Lohn, Rente, 

Vermögen etc., dann gibt es eine Gutsprache EL.

Auch Personen mit einem Einnahmeüberschuss haben Anspruch 

auf Vergütung der Krankheitskosten. Aber nur, wenn diese 

Kosten höher sind als der Einnahmenüberschuss.



Mit dem Dokument ‚Verfügung Gutsprache‘ teilt Ihnen 

die EL mit, welcher EL-Anspruch besteht, ob es allenfalls 

eine Nachzahlung oder Rückforderung gibt und per 

wann die Neuberechnung gilt.

Wichtig sind auch 

die Hinweise, 

welche Positionen 

bei der Berechnung 

angepasst wurden 

und allenfalls 

Bemerkungen.

Jeder Verfügung wird 

auch eine Berechnung 

EL beigelegt. Das 

Datum der Verfügung 

ist identisch mit dem 

Datum unten auf der 

Berechnung – bitte 

reichen Sie uns bei der 

Berichtsablage alle 

Verfügungen inkl. alle 

Berechnungen ein!



Zu Hause

• Mietzins plus Nebenkosten

• allgemeiner Lebensbedarf

• Krankenkassenprämie KVG

Im Heim

• Heimtaxe

• persönliche Auslagen

• evtl. Mietkosten vorherige Wohnung für gewisse Zeit (Kündigungsfrist)

• Krankenkassenprämie KVG

Die wichtigsten Ausgaben sind:
Stellt sich heraus, dass die jährliche Heiz- und 

Nebenkostenabrechnung höher als die monatlichen Akonto-

Zahlungen ausfällt, kann die Nachzahlung NICHT der EL 

eingereicht werden. In diesem Fall muss beim Vermieter eine 

Anpassung des Mietvertrages mit höheren Nebenkosten 

verlangt werden. Dieser neue Mietvertrag kann dann zur 

Neuberechnung der EL eingereicht werden.

Krankenkasse nur Obligatorium (KVG)

effektive Prämie, jedoch höchstens die Durchschnittsprämie der 

Wohnregion wird berücksichtigt

Wenn Sie EL beziehen, ist die Prämienverbilligung inbegriffen. Ein 

zusätzlicher Anspruch auf Prämienverbilligung besteht nicht.

Franchise von CHF 300 ist zwingend.



Muster Alleinstehend mit eigener Wohnung – hier liegt die 

Wohnungsmiete inkl. Nebenkosten mit CHF 18‘600 / Jahr über dem 

Mietzinsmaximum. Daher wird nur dieses Maximum angerechnet.

Das 

Mietzinsmaximum 

setzt sich aus der 

Mietzinsregion (es 

gibt 2 Regionen bei 

uns) und der 

Haushaltsgrösse 

zusammen.



Muster Alleinstehend, wo noch 

weitere Mieter in gleicher 

Wohnung wohnen – dadurch 

Abzug von deren Mietanteil

Muster Mieter im Haus der 

Eltern (Katasterschatzung) 

– 4 Personen-Haushalt



Heimtaxen

Maximal anrechenbare Taxen

• IV Heim: innerkantonal CHF 4‘500 / Monat plus Hilflosenentschädigung

• IV Heim: ausserkantonal CHF 326 / Tag

• Pflegeheime: max. CHF 190 / Tag (Stand 01.01.2025)

 mit Ausnahmebewilligung der Gemeinde kann höhere Taxe akzeptiert werden.

DISG (Dienststelle Soziales und 

Gesellschaft) übernimmt die 

Differenz über CHF 326



Muster Heim SSBL mit 

Monatsbetrag und 

Zuschlag HE

Muster Heim normal Kanton 

Luzern bis zu einem Betrag von 

max. CHF 190 / Tag



Muster Heim nach Bestätigung Wohnsitzgemeinde mit 

höherer Tagestaxe

Muster Heim Tagestaxe übersteigt max. CHF 184 / Tag 

(ab 01.2025 CHF 190 / Tag) – benötigt von der 

Wohnsitzgemeinde eine Bestätigung – siehe 

Begründung



Nur bei medizinisch 

notwendigen Übertritten 

(Umzug von einer eigenen 

Wohnung in eine 

Institution oder längerer 

Spitalaufenthalt) werden 

die zusätzlichen Kosten 

nebst den Heimkosten in 

der Berechnung als 

Ausgaben berücksichtigt!

Muster Berücksichtigung 

Miet- und Heimkosten



Muster Kontrolle EL-Berechnung 

mit Heimrechnung



allgemeiner Lebensbedarf

 pro Jahr pro Monat

Alleinstehend CHF 20’670 CHF 1’722.50

für Ehepaare CHF 31’005 CHF 2’583.75

Aus diesem allgemeinen Lebensbedarf müssen alle Kosten – ausser Miete, Krankenkassenprämie (KVG) 
und NE-Beiträge – gedeckt werden. 



zu Hause

im Heim

CHF 1‘722.50/Monat



Aus dem Lebensbedarf muss bezahlt werden:

- Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren - Bekleidung und Schuhe

- Stromkosten (CKW etc.) - Einrichtungsgegenstände / Deko

- Toilettenartikel - Wasch- und Reinigungsmittel

- Nichtkassenpflichtige Medikamente - Geräte

- Podologie - Therapien (z.B. Klangschalenmassage)

- Abonnemente für Telefon, TV, Internet - Zug- / Busabonnemente (Halbtax, GA)

- Zeitungen- / Zeitschriftenabonnemente - Mobiliar, Geschirr, Haushaltsgeräte

- Freizeitausgaben wie Kinobesuche, Konzerte - Vereinsbeiträge

- Konsumationen in Restaurants etc. - Fahrten z.B. TixiTaxi

- Coiffeur - Gebühren

-  Ferien / Lager - Versicherungen

-  … - Zusatzversicherung VVG z.B. Zahnpflegevers.



Die wichtigsten Einnahmen sind:

• AHV- / IV-Rente

• alle anderen Renten der Pensionskassen, Militär- und Unfallversicherungen, weiterer 
Sozialversicherungen

• Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Krankenkasse, der IV, der Arbeitslosen- oder 
Unfallversicherung

• Erwerbseinkommen

• Anrechenbare Vermögenswerte

• Einkünfte aus Vermögen

• Mietwert einer Liegenschaft (nicht selbstbewohnt)



Anrechenbares Erwerbseinkommen

Vom Erwerbseinkommen werden Berufsauslagen, Sozialversicherungsbeiträge und ein Freibetrag 
abgezogen. 

Freibeträge pro Jahr

➢ CHF 1‘300 für Alleinstehende

➢ CHF 1‘950 bei Ehepaaren

Vom Rest werden 2/3 als Einkommen angerechnet.



Muster IV-Rente

Muster IV-Rente und 

Rente Pensionskasse



Muster Lohn und IV-Rente und 

Rente Pensionskasse



Muster Erwerbseinkommen bei 

monatlich gleichbleibendem 

Lohn (Lohnausweis)



Muster Erwerbseinkommen bei 

unregelmässigem Einkommen 

hochgerechnet – quartalsweise 

Einsendung Lohnabrechnung!



Vermögen

• sämtliche Bankkonten

• Wertschriften (Anteilscheine, Aktien, Fonds, Festgeldanlagen, …)

• …

Freibeträge auf Vermögen

 pro Jahr Anrechnung

Alleinstehend CHF 30’000 zu Hause 1/15 mit IV, 1/10 mit AHV

  im Heim 1/5 mit IV bzw. AHV

Verheiratet CHF 50’000 

nicht selbst bewohnte Liegenschaften

Vorsorgeguthaben – Säule 2 und 3

Lebensversicherungen



Muster Vermögen 

Sparguthaben



Muster diverses Vermögen und 

offene Heimrechnung als Schulden



Was versteht man unter Vermögensverzicht?

• Schenkungen

• Erbvorbezüge

• übermässiger Vermögensverbrauch

Wenn eine Person pro Jahr mehr als 10 % ihres Vermögens verbraucht hat. Bei einem Vermögen bis 
CHF 100‘000 liegt die Grenze bei CHF 10‘000 pro Jahr.

Es muss darauf geachtet werden, dass kein übermässiger Vermögensverbrauch entsteht. Zudem werden gewisse 

Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist, als Vermögensverzicht berücksichtigt (zum Beispiel Schenkungen). Auch 

ein übermässiger Verbrauch kann als Vermögensverzicht angerechnet werden. Ein übermässiger Verbrauch liegt vor, 

wenn eine Person pro Jahr mehr als 10 % ihres Vermögens verbraucht hat. Bei Vermögen bis CHF 100'000 liegt die 

Grenze bei CHF 10'000 pro Jahr. Bei Personen mit einer Hinterlassenenrente der AHV oder einer Rente der IV erfolgt die 

Prüfung des übermässigen Verbrauchs ab Rentenanspruch, bei Personen mit einer Altersrente der AHV erfolgt die 

Prüfung zehn Jahre vor dem Rentenanspruch. Die Prüfung erfolgt in jedem Fall frühestens ab 1. Januar 2021.

Grobe Fahrlässigkeit ebenfalls Verzicht z.B. ohne 

rechtliche Verpflichtung jemandem Geld geben

Darlehen an Person geben, die bereits Schulden 

hat und Rückzahlung sehr unsicher ist

Kryptowährung / Internetbetrug

Keine Verjährung

Reduktion Verzicht um CHF 10‘000 pro Jahr

Zeitpunkt Amortisation ab 2. vollen Kalenderjahr nach 

Schenkung



Muster Anrechnung Vermögensverzicht betr. 

übermässigem Vermögensverbrauch im 2021

Muster Begründung in der 

EL-Verfügung



Muster Verminderung um CHF 10‘000 im 2022

Muster weitere Verminderung um 

CHF 20‘000 im 2023



Folgende Ausgaben werden von der EL anerkannt und gelten nicht als 
übermässiger Vermögensverbrauch:

• Zahnarztkosten

• Nicht gedeckte Krankheits- und Behinderungskosten

• Ausgaben für den gewöhnlichen Lebensunterhalt während der Jahre vor Bezug der EL, wenn 
Einkommen unzureichend war

• Weiterbildungen

• unfreiwillige Vermögensverluste

• Renovationen



Meldepflicht bei Veränderung

• Adressänderungen

• Mietzins – Erhöhung oder Verminderung

• Wohngemeinschaft - Anzahl Personen in der Wohnung

• Eintritt in Heim bzw. Heimwechsel od. Änderung Aufenthaltstaxe

• Zivilstand – Heirat, Trennung, Scheidung, Tod Ehegatte

• Spital- oder Klinikaufenthalt von mehr als einem Monat

• Aufnahme oder Beendigung einer Ausbildung (z.B. Lehre)

• Auszahlung von Taggeldern

• Erwerbstätigkeit

• Vermögensveränderungen (Erhöhung oder Verminderung z.B. durch Erbschaft, Schenkung, 
Auszahlung Lebensversicherung, …)

neue Schatzungsanzeige Liegenschaft

Wenn Sie solche Änderungen nicht melden oder beim 

Antrag der EL falsche Angaben machen, müssen Sie zu 

Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten.

Änderungen sind umgehend der EL zu melden. Für die 

Berechnungsgrundlage gilt der Meldemonat. 



jährlich im Januar einreichen:

• alle neuen Vermögenbelege mit Stand per 31. Dezember (Saldo- und Zinsbescheinigungen)

• alle offenen Heimrechnungen

• der Lohnausweis

➢ Die Belege können elektronisch unter www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen 
hochgeladen werden.

Im Dezember erhalten Sie eine Verfügung inkl. Berechnung, da Ihre Krankenkasse automatisch der EL die neue 

Prämie bekannt gibt. Zudem werden allfällige Rentenanpassungen a.G. Teuerung automatisch vorgenommen. 

Im Jan. liegen erst die Zins- und Kapitalbescheinigungen, Lohnausweise und die offene Dez.-Heimrechnung etc. vor 

(Steuerauszüge). Darum erhalten Sie nach Einsendung dieser Unterlagen nochmals eine neue Verfügung mit 

Berechnung a.G. der angepassten Zahlen.

Grundsätzlich werden Neuberechnungen 1 x jährlich vorgenommen, ausser bei ausserordentlichen Veränderungen 

(z.B. Erbschaft, EL-Rückzahlungen, …).

http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen


Muster Verfügung mit Information, was angepasst wurde 

– teilweise bei umfangreicheren Anpassungen auf der 

Rückseite der Verfügung.

Bei Unsicherheiten, Fragen bitte bei der zuständigen Kontaktperson der EL 

anfragen (jeweils oben rechts auf der Verfügung)!



Auszahlung

Die Auszahlung der EL erfolgt immer anfangs Monat, muss aber zur Deckung der Kosten des laufenden 
Monats reichen.

 Auszahlungsdaten sind auf der EL-Webseite www.was-luzern.ch/zahlungstermine ersichtlich.

http://www.was-luzern.ch/zahlungstermine
http://www.was-luzern.ch/zahlungstermine
http://www.was-luzern.ch/zahlungstermine


Rückforderung bereits bezogener Leistungen

➢ zu viel bezogene Leistungen durch z.B. Erbschaft, Schenkung, Heimaustritt, …

➢ im Todesfall KL, falls Nachlass grösser als CHF 40’000 …

• EL ab Januar 2021 rückforderbar

• maximal 10 Jahre

• bei Ehepaaren gilt der Nachlass ab Tod des zweitversterbenden Ehepartners

• Rückerstattung nur vom Teil des Nachlasses über CHF 40’000

Im Allgemeinen müssen zu viel bezogene Leistungen zurückbezahlt 

werden z.B. verspätete Meldung Heimaustritt, Erbschaft. Bei Erbschaft 

hat zwingend zeitnah bei Kenntnisnahme die Info an die EL zur 

erfolgen und nicht erst bei Erhalt des Erbes. Die Berechnung wird 

immer rückwirkend per Todesdatum des Erblassers vorgenommen.



Krankheitskosten
• Selbstbehalte und Franchise der Krankenkasse pro Kalenderjahr max. CHF 1‘000

• Zahnbehandlungskosten / Dentalhygiene bis CHF 600, ansonsten vorgängig Kostenvoranschlag 
einreichen – Taxpunkt 1.0

• Haushaltshilfekosten z.B. Spitex max. 16 Stunden pro Monat

• Patientenbeteiligung Spitex – Vergütung Patientenbeteiligung

• Rettungsdienst

• Transportkosten zum nächstgelegenen medizinischen Behandlungsort (Arztpraxis, Spital)

• Ambulante Wohnbegleitung max. CHF 4‘800 pro Jahr

• Tagesstrukturen

• gewisse Hilfsmittel

• Mehrkosten für lebensnotwendige Diät (z.B. Zölliakie oder Morbus Crohn) max. CHF 2‘100 pro Jahr -
nicht bei Diabetes, Laktoseintoleranz oder zur Gewichtsreduktion, Personen im Heim oder Spital

Leistungen von Krankenkassen gehen vor. 

Darum die Rechnungen IMMER zuerst der 

Krankenkasse zustellen.

EL-Bezügerinnen und Bezüger haben Anspruch auf 

Rückvergütung von anerkannten Krankheitskosten, 

die in der Schweiz entstanden sind.

Bei Ablehnung der jährlichen EL aufgrund eines 

Einnahmenüberschusses bezahlt die EL die 

vergütbaren Krankheits- und Behinderungskosten 

nach Abzug des Einnahmenüberschusses.

Franchise CHF 300 und 

Selbstbehalt CHF 700

EL übernimmt Notfall- und Schmerzbehandlungskosten bis CHF 600. Andere Zahnbehandlungskosten 

vergüten sie, wenn diese einfach, wirtschaftlich und zweckmässig sind. Der Zahnarzt muss dem 

Tarifvertrag der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO angeschlossen sein – 

Sozialversicherungstarif Taxpunkt 1.0 (Info Zahnarzt, dass EL). 



Für jede Fahrt muss eine 

Terminbestätigung vorhanden sein.

Grundsätzlich wird ÖV – Bus, Zug - vergütet 

(kostengünstigste Variante). Ist dieser nicht 

zumutbar, werden Fahrten mit einem 

Privatauto zu CHF 0.70 pro Kilometer 

übernommen.

Muss aus gesundheitlichen Gründen ein Fahr- 

bzw. Taxidienst benutzt werden, benötigt es 

eine ärztliche Verordnung mit Ablehnung der 

Krankenkasse. Das bedeutet, zuerst 

Einreichung der Rechnung mit Verordnung 

an Krankenkasse. Bezahlt die Krankenkasse 

nicht, dann müssen Sie die Rechnung 

zusammen mit der Leistungsabrechnung der 

Krankenkasse und der ärztlichen Verordnung 

der EL zustellen.

Fahrten mit einem Transportunternehmen 

zum Betreuten Arbeitsplatz und zurück (da es 

z.B. dem KL nicht möglich ist, mit ÖV 

selbständig an Arbeitsplatz zu kommen und 

KL kein Fahrzeug selber fährt) – bitte Anfrage 

bei EL Abt. Spezialkostenübernahmen. Ein 

entsprechendes Arztzeugnis muss vorhanden 

sein. Diese Abteilung prüft dann, ob diese 

Transportkosten übernommen werden.



Mindestens halbjährlich einreichen:

• alle Leistungsabrechnungen der Krankenkasse für die Rückforderung von Franchise und Selbstbehalte 

• Zahnarztrechnungen

• Transportkosten

• Haushaltshilfekosten 

• Rettungsdienst etc.

Bitte beachten Sie die Einreichfrist von 15 Monaten seit der Rechnungsstellung.

➢ Die Belege können elektronisch unter www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen 
hochgeladen werden.

http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen
http://www.was-luzern.ch/meldungen-ergaenzungsleistungen


Rückvergütung EL

Rechnungsbetrag, Betrag 

Selbstbehalt auf 

Leistungsabrechnung der 

Krankenkasse

Behandlungsdatum bzw. Zeitraum

Datum Leistungsabrechnung 

Krankenkasse oder Rechnung

Muster Vergütung, auf welcher alle 

eingereichten Kosten zurückerstattet werden



Muster Leistung Krankenkasse, Fristüberschreitung 

und Hygienematerial / Medikamente Muster Vergütung nicht vergütbarer Betrag (z.B. nicht 

kassenpflichtige Medikamente, Therapien, …)

Zahnarztrechnung wurde zuerst der Krankenkasse eingereicht und dann die 

Leistungsabrechnung, zusammen mit der Rechnung Zahnarzt an die EL. 

Für die EL war a.G. Leistungsabrechnung ersichtlich, dass die Krankenkasse CHF 

59.45 vergütet hat.

Hygienematerial / Medikamente gem. Zahnarztrechnung werden von EL nicht 

übernommen.

Die Zahnarztdokumente wurden der EL zu spät eingereicht – nicht innerhalb von 

15 Monaten ab Rechnungsdatum Zahnarzt. Darum ergibt sich daraus eine 

Fristüberschreitung und leider keine Vergütung – Vermögensschaden!



Vermögensschäden könnten vermieden werden, 

wenn die Bemerkungen auf der EL Vergütung 

Krankheitskosten beachtet würden.



Folgende Fragen wurden bisher noch nicht beantwortet …

• Welcher Verkaufspreis ist aus Sicht EL zulässig?

• Wie bekommt ein Klient zusätzliche Leistungen bezahlt für Freizeitbegleitung (z.B. für Spaziergänge), 
wenn er in einem Wohnheim lebt?

• Wie bekommt man eine Entschädigung für eine Begleitperson bei Arztbesuchen?

• Maximalbeitrag bei einem Aufenthalt in einer Langzeitinstitution – Rente, HE, EL decken Kosten für 
Heim nicht – Sozialamt? Wie sieht es mit Zusatzleistungen aus, werden die gestrichen?

• Wo können Ausgaben geltend gemacht werden, die die EL nicht übernimmt?



Fragen?



Information digitale Einreichung

• Benennungsrichtlinien

• Plattform zur digitalen Einreichung der Unterlagen



Diese werden in den nächsten Wochen a.G. der PB-

Testuser-Rückmeldungen überarbeitet.



Neu strukturiert!





Direkter Link zur EL allgemein

Direkter Link zum Einreichen Unterlagen an EL

Direkter Link zu HE

Direkter Link zum DISG – Ambulante Leistungen



Ausblick Fachstelle

Feierabendtalk im Herbst 2026

Datum: Donnerstag, 3. September 2026

Zeit: 18.00 bis ca. 20.00 Uhr inkl. Apéro

Ort: Businesspark Sursee

Thema: Ambulante Leistungen
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